Stand: Juli 2009

fu-schw Il 8514 RL-WBW-2009

Richtlinie des BVSK
zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes nach Einfihrung

des Schadenersatzrechtsdnderungsgesetzes zum 01.08.2002

Vorbemerkung

Die korrekte Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes in einem Schadengutachten ist elementare

Grundlage eines beweissichernden Gutachtens nach einem Verkehrsunfall.

Mit Einflhrung des Schadenersatzrechtsanderungsgesetzes kommt der
Wiederbeschaffungswertermittlung in Totalschadenfallen hinsichtlich der im

Wiederbeschaffungswert moglicherweise enthaltenen Mehrwertsteuer verstarkt Bedeutung zu.
Die nachfolgende Empfehlung soll Kfz-Sachverstandigen sowie allen mit der Abwicklung von

Unfallschaden befassten Gruppierungen Hilfestellung leisten, die Mehrwertsteuerthematik auf

Grundlage des Schadenersatzrechtsanderungsgesetzes sachgerecht behandeln zu kénnen.

1. Definition des Wiederbeschaffungswertes nach herrschender Rechtsprechung

Der Wiederbeschaffungswert eines unfallbeschadigten gebrauchten Kfz ist nach dem Preis zu
bestimmen, den ein Geschadigter aufzubringen hat, wenn er von einem seridsen Handler ein dem
Unfallfahrzeug vergleichbares Ersatzfahrzeug nach griindlicher technischer Uberpriifung — unter
Umstanden mit Werkstattgarantie — erwerben will (z.B. Urteil vom 05.06.1997, LG Erfurt, AZ:
2 S 356/96)

Aus der Rechtsprechung:
Die Rechtsordnung, die dem Geschadigten in 88§ 249, 251 Abs. 1 BGB den Anspruch auf den vollen

Wiederbeschaffungswert des zerstorten Fahrzeuges gewahrt, gibt ihm das Recht, diesen demnach

fur ihn problemlosesten und sichersten Weg der Ersatzbeschaffung zu wahlen. Der erkennende

Senat hat schon 1966 entschieden, dass der Geschadigte vom Schadiger die Kosten ersetzt



verlangen kann, die sich ergeben, wenn er einen dem total beschadigten Fahrzeug &ahnlichen
Wagen nach einer grindlichen technischen Uberprifung von einem  seridsen
Gebrauchtwagenhéndler erwirbt und sich von diesem Handler fir eine gewisse Zeit eine
Werkstattengarantie geben lasst (Urteil vom 17.05.1966, BGH VI ZR 252/64).

Bei der Schadensabrechnung auf Totalschadenbasis entspricht der zu ersetzende
Wiederbeschaffungswert dem Preis, den der Geschadigte beim Erwerb eines gleichwertigen, einer
grundlichen technischen Uberpriifung unterzogenen Kraftfahrzeugs von einem seridsen
Gebrauchtwagenhandler hatte aufwenden missen (Urteil vom 30.03.1995, KG Berlin, AZ:
12 U 5057/93).

Der Feststellung des gemeinen Wertes eines zerstorten Fahrzeugs am Tag des Schadens (Zeitwert)
i.S. vom AKB 8§ 13 Abs. 1 ist der Preis zugrunde zu legen, der bei Wiederbeschaffung eines
Ersatzwagens gleicher Art und Gite im gleichen Abnutzungszustand in dem betreffenden Gebiet
durchschnittlich hatte aufgewendet werden missen (Urteil vom 22.02.1984, BGH IVa ZR 145/82).

Bei Abrechnung des Unfallschadens auf Neuwagenbasis ist der Wiederbeschaffungswert in der
Regel mit dem Listenpreis des Herstellers identisch (Urteil vom 16.12.1996, KG Berlin, AZ:
12 U 268/96).

2. Erlduterung

Aus einer Vielzahl von Grinden geht die Rechtsprechung davon aus, dass der Geschadigte im
Rahmen der Restitution seines Schadens das Recht hat, ein Ersatzfahrzeug bei einem seriésen
Kraftfahrzeughandler zu erwerben. Dieses Recht besteht nach der Rechtsprechung unabhangig
davon, ob der Geschadigte moglicherweise das beschadigte Fahrzeug aus Griinden, die jedenfalls
den Schéadiger nicht zu entlasten haben, auf dem Privatmarkt erworben hat. Dabei geht die
Rechtsprechung davon aus, dass offensichtlich alle Fahrzeuge bei einem seriésen Kfz-Handler zu
erwerben sind. Tatsachlich hatte sich die hochstrichterliche Rechtsprechung konkret nur mit Fallen
zu befassen, in denen ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, dass ein vergleichbares
Fahrzeug auch bei einem seriosen Handler zu erwerben ist. Bislang héchstrichterlich nicht
entschieden sind die Falle, in denen aufgrund des Fahrzeugalters oder des Fahrzeugtyps in der
Regel nicht die Mdéglichkeit besteht, ein vergleichbares Fahrzeug bei einem seriésen Kfz-Handler zu
erwerben. Gerade im Bereich der Totalschadenabrechnung sind derartige Falle aufgrund der

grolReren Totalschadenrelevanz der Fahrzeuge Uberaus haufig anzutreffen.



3. Mehrwertsteuerproblematik

3.1. Regelbesteuerte Fahrzeuge

Lediglich im Bereich von Nutzfahrzeugen und gewerblich genutzten Sonderfahrzeugen (Taxen) kann
davon ausgegangen werden, dass diese Fahrzeuge nahezu ausschliellich als regelbesteuerte
Fahrzeuge am Markt zu finden sind unabhangig vom Fahrzeugalter. In diesen Fallen kann der
Sachverstandige den Wiederbeschaffungswert sowohl brutto wie auch netto unter Angabe des

Regelsteuersatzes (derzeit 19 %) angeben.

In allen anderen Fahrzeugkategorien muss der Sachverstandige sehr genau differenzieren, ob ggf.
von Regelbesteuerung ausgegangen werden kann. So werden typischerweise Fahrzeuge des
Luxusfahrzeugsegments mit ausweisbarer Mehrwertsteuer gehandelt, da die Uberwiegende Zahl
derartiger Fahrzeuge als Geschéftsfahrzeuge entweder verkauft oder verleast wurden. Diese
Tatsache wirkt sich naturgeman auch auf das Angebot von vergleichbaren gebrauchten Fahrzeugen

im Kfz-Handel aus.

Streng zu trennen von der Frage der Regelbesteuerung ist die Frage der
Vorsteuerabzugsberechtigung des Geschadigten. Werden beispielsweise fiinfjahrige Fahrzeuge in
einem Handwerksbetrieb beschadigt, so besteht kein Zweifel, dass der Geschadigte
vorsteuerabzugsberechtigt ist. Je nach Typ des beschadigten Fahrzeuges diirfte es allerdings

unmdglich sein, vergleichbare regelbesteuerte Fahrzeuge zu erhalten.

3.2. Differenzbesteuerte Fahrzeuge

Ublicherweise werden Uber den Fahrzeughandel, dessen Werte Grundlage der
Wiederbeschaffungswertermittiung  im  Totalschadenfall  sind,  Gebrauchtfahrzeuge als
differenzbesteuerte Fahrzeuge gemaf § 25a UStG angeboten. Danach fallt Mehrwertsteuer lediglich
an auf die Differenz zwischen dem Ha&ndlereinkaufswert und dem Handlerverkaufswert. Die
Handlereinkaufwerte der Ublichen Gebrauchtwagenermittlungslisten missen mit den tatsachlichen
Geschéaftsablaufen im  Gebrauchtwagenhandel nicht Ubereinstimmen (z.B. regionale

Besonderheiten).

Da der Sachverstandige auf diese konkreten Umsténde keinerlei Einfluss hat, durfte es ihm in aller
Regel unmdglich sein, den konkreten Mehrwertsteueranteil im Rahmen der Differenzbesteuerung zu
ermitteln. Entscheidend fir die Schadenabwicklung ist jedoch in erster Linie die Feststellung, dass
es sich bei dem Fahrzeug, fur das der Wiederbeschaffungswert ermittelt wurde, typischerweise um
ein Fahrzeug handelt, das im Handel unter Berlcksichtigung der Differenzbesteuerung angeboten
wird. Unter Bericksichtigung der Handelsspannen, die Ublicherweise zwischen 5 und 15 % liegen,
erscheint ein geschatzter Mehrwertsteueranteil von 2,4 % vom Wiederbeschaffungswert bei

derartigen Fahrzeugen vertretbar. Bei Bedarf muss der Sachverstandige hierauf hinweisen.



Nach einer Untersuchung des BVSK aus dem Jahre 2002 werden etwa 75 % aller
Gebrauchtfahrzeuge als differenzbesteuerte Fahrzeuge gehandelt. Demgemald kann zumindest
davon ausgegangen werden, dass die Differenzbesteuerung der Regelfall im

Gebrauchtwagenhandel ist.

3.3. Altere Fahrzeuge

Insbesondere nach Einfiihrung des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes zum 01. Januar 2002 hat
der Kfz-Handel davon Abstand genommen, altere Fahrzeuge — insbesondere Fahrzeuge, die alter
als 10 Jahre sind — aufgrund der verscharften Haftungsbedingungen an Privatpersonen zu
veraullern. Diese Tatsache hat der Sachverstandige bei der Wiederbeschaffungswertermittiung zu
bertcksichtigen. Will der Geschadigte ein seinem Fahrzeug vergleichbares Fahrzeug erwerben, ist
er auf den so genannten Privatmarkt beschrankt, da entsprechende Fahrzeuge im gewerblichen
Handel, zumindest im seriobsen gewerblichen Handel nicht angeboten werden. Die
Mehrwertsteuerthematik stellt sich demnach bei derartigen Fahrzeugen nicht, da bei der Ermittlung
des Wiederbeschaffungswertes am Privatmarkt ~ weder Regelbesteuerung noch

Differenzbesteuerung anzunehmen ist.

3.4. Exkurs Restwert/Wertminderung

Das Schadenersatzrechtsdnderungsgesetz hat keinerlei Auswirkungen auf die Restwertermittlung.
Beim Restwert handelt es sich um den Wert fir das konkret vorhandene unfallbeschéadigte
Fahrzeug, das durch den Geschadigten an einen Restwertaufkaufer verauf3ert werden kann.
Insoweit kann von Mehrwertsteuerneutralitdt ausgegangen werden, da bei der VeraulRerung weder
auf Seiten des Verkaufers noch des Kaufers die Mehrwertsteuerthematik eine Rolle spielt. Bei der
Ermittlung des Restwertes muss der Sachverstandige lediglich prifen, ob es sich um ein Fahrzeug
handelt, bei dem die Mehrwertsteuer aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung des Geschadigten
ausweisbar ist oder nicht, da die Frage der steuerlichen Behandlung des Fahrzeuges letztlich

Auswirkungen auf den Gesamtwert haben kann.

Von Steuerneutralitat ist auch bei der Angabe der merkantilen Wertminderung auszugehen, da hier

ein Leistungsaustausch nicht stattfindet.



Formulierungen im Gutachten
unter Berticksichtigung des Schadenersatzrechtsanderungsgesetzes

Vorbemerkung

Durch das Schadenersatzrechtsdnderungsgesetz wird kinftig bei fiktiver Abrechnung die
Mehrwertsteuer nicht mehr erstattet. (8249 11 2 BGB)

Zum Teil wird dariber diskutiert, ob sich fur den Kfz-Sachverstandigen bei der Gutachtenerstellung
Anderungen ergeben. Wir vertreten die Auffassung, dass die Gesetzesanderung grundsatzlich keine
Auswirkungen auf die Wiederbeschaffungswertermittiung durch den Kfz-Sachverstandigen hat. Der
Sachverstandige wird jedoch verstarkt mit der Fragestellung konfrontiert, wie hoch der
Mehrwertsteueranteil im Wiederbeschaffungswert ist. Der Sachverstandige muss also

recherchieren, ob es sich typischerweise um differenz- oder regelbesteuerte Fahrzeuge handelt.

Hieraus ergeben sich folgende Formulierungsvorschlage:

|. Wiederbeschaffungswert

a) Differenzbesteuerung

.Der Wiederbeschaffungswert fiir ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bei einem seridsen Kfz-Handler
betragt ... € inkl. Mehrwertsteuer. Der Wiederbeschaffungswert beinhaltet grundsatzlich die
gesetzliche Mehrwertsteuer in HOhe der Regelbesteuerung bzw. unter Berticksichtigung der
Differenzbesteuerung gemall § 25a UStG. Der Wiederbeschaffungswert beriicksichtigt das
Fahrzeugalter, die Laufleistung, die Besitzverhaltnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand, evtl.
festgestellte Alt- oder Vorschaden, Sonderausstattungen und Zubehér. Die Falligkeiten von Haupt-
und Abgasuntersuchungen sowie alle Ubrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges
beeinflussenden Faktoren einschlie3lich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die

Wertermittlung eingeflossen.

Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel Uberwiegend differenzbesteuert
angeboten wird. Unter Bericksichtigung der Ublichen Margen zwischen Héndlereinkauf und
Handlerverkauf bei derartigen Fahrzeugen, kann von einem Mehrwertsteueranteil bezogen auf den

Wiederbeschaffungswert von 2,4 % (... €) ausgegangen werden.*



b) Regelbesteuerung

.Der Wiederbeschaffungswert fiir ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug bei einem seridsen Kfz-Handler
betragt ... € inkl. Mehrwertsteuer. Der Wiederbeschaffungswert beinhaltet grundsatzlich die
gesetzliche Mehrwertsteuer in Hohe der Regelbesteuerung bzw. unter Beriicksichtigung der
Differenzbesteuerung gemald § 25a UStG. Der Wiederbeschaffungswert beriicksichtigt das
Fahrzeugalter, die Laufleistung, die Besitzverhdltnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand, evtl.
festgestellte Alt- oder Vorschaden, Sonderausstattungen und Zubehér. Die Falligkeiten von Haupt-
und Abgasuntersuchungen sowie alle Ubrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges
beeinflussenden Faktoren einschlie3lich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die

Wertermittlung eingeflossen.

Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel Uberwiegend regelbesteuert
angeboten wird. Im Wiederbeschaffungswert sind demnach 19 % Mehrwertsteueranteil (... €)
enthalten.”

c) Wiederbeschaffungswert bei Fahrzeugen, die aufgrund des Fahrzeugalters oder aufgrund

des Fahrzeugzustandes im Kfz-Handel nicht mehr zu erwerben sind

.Der Wiederbeschaffungswert berlcksichtigt das Fahrzeugalter, die Laufleistung, die
Besitzverhdltnisse, den festgestellten Fahrzeugzustand evtl. Alt- und Vorschaden,
Sonderausstattungen und Zubehor. Die Falligkeiten von Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie
alle Ubrigen im Wesentlichen den Wert des Fahrzeuges beeinflussenden Faktoren einschlieRlich der

regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Ublicherweise sind vergleichbare Fahrzeuge aufgrund des Fahrzeugalters nicht im seriésen Kfz-
Handel erhaltlich. Beriicksichtigt wurde daher der fur derartige Fahrzeuge maRRgebende sogenannte

Privatmarkt. Mehrwertsteuer fallt bei derartigen Fahrzeugen in der Regel nicht an.”

Il. Restwert

Keine Anderungen der bisherigen Textbausteine

z.B.

.Der Restwert wurde vorliegend unter Berlcksichtigung der Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofes  (Urteile vom  06.04.1993, AZ:VIZR 181/92; vom  30.11.1999,
AZ: VI ZR 219/98; vom 07.12.2004, AZ: VI ZR 119/04; vom 12.07.2005, AZ:VIZR 132/04, vom



30.05.2006, AZ:VIZR 174/05, vom 06.03.2007, AZ:VIZR 120/06, vom 10.07.2007,
AZ: VI ZR 217/06 und vom 13.01.2009, AZ: VI ZR 205/08) ermittelt. Nach dieser Rechtsprechung
war auf den Preis abzustellen, der auf dem regionalen allgemeinen Markt fir das unfallbeschadigte
Kraftfahrzeug Ublicherweise zu erzielen ist. Unter Berlcksichtigung dieser Kriterien betragt der

erzielbare Restwert ... €.

I1l. Wertminderung

Eine Anderung der Wertminderungstextbausteine ist nicht erforderlich. Wir gehen davon aus, dass
bei der Angabe der Wertminderung keine Brutto- oder Nettoangabe erfolgt, da kein

Leistungsaustausch stattfindet und damit grundsatzlich Steuerneutralitat vorliegen duirfte.

z. B.

»-Am Fahrzeug ist eine merkantile Wertminderung eingetreten. Sie betragt ... €. Bei der Bemessung
des Wertminderungsbetrages wurden die wesentlichen beeinflussenden Faktoren wie
Fahrzeugalter, Zustand, Wert, Marktlage, Schadenumfang, Reparaturweg und Erfahrungswerte
zugrunde gelegt. Die regionale Marktsituation fir das Fahrzeug sowie die aktuelle Rechtsprechung
wurden beachtet. Der vorgenannte Betrag ist der Betrag, der nach einer fachgerechten
Instandsetzung des Fahrzeuges bei VerdufR3erung als Mindererlds gegeniber einem vormals nicht

beschéadigten Fahrzeug Ublicherweise zu erwarten ist.”

V. Deckblattgestaltung

Fur die Falle 1a) (Differenzbesteuerung) und

I b) (Regelbesteuerung):

Wiederbeschaffungswert: ... € (incl. Mwst.*)
* zur Hohe der Mehrwertsteuer (Regel- /Differenzbesteuerung)

siehe Erlauterung im Gutachten

Furden Fall 1c) (altere Fahrzeuge):

Wiederbeschaffungswert: ... €*

* siehe Erlauterungen im Gutachten



	Vorbemerkung
	Aus der Rechtsprechung:

	Formulierungen im Gutachten
	unter Berücksichtigung des Schadenersatzrechtsänderungsgesetzes
	II. Restwert 
	III. Wertminderung
	IV. Deckblattgestaltung


